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2160

Öffentliche Anerkennung 
als Träger der freien Jugendhilfe 

 
Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

- 313-3.6102.01 - v. 13.5.2013

Die Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport v. 28.5.1990 (SMBl. NRW. 
2160) wird wie folgt geändert:

1. Der Träger „Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Nordrhein-Westfalen e.V.“ wird gestri-
chen.

2. Bei dem Träger „Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland“ wird das Wort „Bundesjugendlei-
tung“ gestrichen.

3. Bei dem Träger „Arbeitsgemeinschaft der Ev. Jugend in Nordrhein-Westfalen“ wird nach der 
Organisation „Dienst an den Schulen der Ev. Jugend in Westfalen“ die Organisation „Jugendwerk 
der Ev. Gesellschaft für Deutschland“ eingefügt.

4. Nach dem Träger „Arbeitsgemeinschaft der Ev. Jugend in Nordrhein-Westfalen“ wird der Trä-
ger „Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen 
e.V., Sitz Köln (am 31. Juli 1975)“ eingefügt.
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5. Nach dem Träger „Bund der St. Sebastianus-Schützenjugend, Diözesanverband Köln e.V.“ 
werden die Wörter „Diese Anerkennung erstreckt sich auch auf die gegenwärtig und zukünftig 
auf Kreis-, Stadt- und Ortsebene angehörenden Untergliederungen im Land Nordrhein-Westfa-
len“ eingefügt.

6. Nach dem Träger „Christliche Arbeiterjugend (CAJ), Trägerwerk Diözesanverband Köln e.V.“ 
wird der Träger „Christliche ArbeiterInnenjugend (CAJ) Diözesanverband Münster e.V., Sitz 
Münster (am 25. Oktober 2012)“ eingefügt.

7. Der Träger „Jugend-, Familien- und Altenhilfe Sankt Georg Köln-Weiß e.V.“ wird gestrichen.

8. Nach dem Träger „Kolping Bildungswerk, Diözesanverband Essen GmbH“ wird der Träger 
„Kolpingjugend im Diözesanverband Aachen Sitz Mönchengladbach (am 21. Januar 2013)“ ein-
gefügt.

9. Bei dem Träger „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V., Rheinisch Bergischer Kreis 
und Köln Porz“ werden die Wörter „Bergisch-Gladbach“ durch das Wort „Rösrath“ ersetzt.

10. Der Träger „Verein zur Förderung der Pädagogik der Informationstechnologien e.V.“ wird ge-
strichen.
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